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 Betr.: Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur 

Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1082/2006 über den Europäischen 
Verbund für territoriale Zusammenarbeit (EVTZ) im Hinblick auf 
Präzisierungen, Vereinfachungen und Verbesserungen im Zusammenhang mit 
der Gründung und Verwaltung solcher Verbünde (erste Lesung) 
- Annahme des Gesetzgebungsakts (GA + E) 
= Erklärungen  

Gemeinsame Erklärung des Europäischen Parlaments, des Rates und der Kommission zu 
Sensibilisierungsmaßnahmen und zu den Artikeln 4 und 4a der EVTZ-Verordnung 

Das Europäische Parlament, der Rat und die Kommission vereinbaren, in den Organen und Mit-

gliedstaaten besser koordinierte Bemühungen zur Sensibilisierung für die Möglichkeiten der 

Inanspruchnahme von EVTZ als für die territoriale Zusammenarbeit in allen Politikbereichen der 

EU verfügbares optionales Instrument zu unternehmen. 
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In diesem Zusammenhang fordern das Europäische Parlament, der Rat und die Kommission die 

Mitgliedstaaten insbesondere auf, geeignete Maßnahmen zur Koordinierung und Kommunikation 

unter den innerstaatlichen Behörden und zwischen Behörden verschiedener Mitgliedstaaten zu 

unternehmen, um innerhalb der festgesetzten Fristen klare, effiziente und transparente Verfahren 

zur Genehmigung neuer EVTZ zu gewährleisten. 

Gemeinsame Erklärung des Europäischen Parlaments, des Rates und der Kommission zu 
Artikel 1 Absatz 9 der EVTZ-Verordnung 

Das Europäische Parlament, der Rat und die Kommission vereinbaren, dass sich die Mitgliedstaa-

ten, wenn sie Artikel 9 Absatz 2 Buchstabe i der Verordnung (EU) Nr. 1082/2006 in der geänderten 

Fassung anwenden, bei der Prüfung der im Übereinkunftsentwurf vorgeschlagenen Vorschriften für 

die EVTZ-Mitarbeiter bemühen werden, die verschiedenen verfügbaren Optionen in Bezug auf den 

arbeitsrechtlichen Status zu berücksichtigen, die vom EVTZ auszuwählen sind, sei es nach privatem 

oder nach öffentlichem Recht. 

Richten sich Anstellungsverträge für EVTZ-Mitarbeiter nach privatem Recht, so berücksichtigen 

die Mitgliedstaaten auch einschlägiges EU-Recht, beispielsweise die Verordnung (EG) 

Nr. 593/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. Juni 2008 über das auf vertrag-

liche Schuldverhältnisse anzuwendende Recht (Rom I), sowie die entsprechende Rechtspraxis der 

anderen im EVTZ vertretenen Mitgliedstaaten. 

Das Europäische Parlament, der Rat und die Kommission gehen ferner davon aus, dass, wenn sich 

Anstellungsverträge nach öffentlichem Recht richten, die innerstaatlichen Vorschriften des öffent-

lichen Rechts desjenigen Mitgliedstaats gelten, in dem die jeweilige Einrichtung des EVTZ ange-

siedelt ist. In Bezug auf EVTZ-Mitarbeiter, die bereits den innerstaatlichen Vorschriften des öffent-

lichen Rechts des Mitgliedstaats, in dem der EVTZ seinen Sitz hat, unterlagen, bevor sie EVTZ-

Mitarbeiter wurden, können jedoch die Vorschriften dieses Mitgliedstaats zur Anwendung 

gelangen. 

Gemeinsame Erklärung des Europäischen Parlaments, des Rates und der Kommission zur 
Rolle des Ausschusses der Regionen im Rahmen der EVTZ-Plattform 

Das Europäische Parlament, der Rat und die Kommission vereinbaren, in den Organen und Mit-

gliedstaaten besser koordinierte Bemühungen zur Sensibilisierung für die Möglichkeiten der 

Inanspruchnahme von EVTZ als für die territoriale Zusammenarbeit in allen Politikbereichen der 

Union verfügbares optionales Instrument zu unternehmen. 

 




